
3. 

Beschl.-Nr. 3 
STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs ..Niederschrift 

des vom 23.08.2013 

Betreff: 	 Erlass einer Satzung Erhebung eines Erschließungsbeitrags 
Lärmschutzanlage im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
02-29/1 "Zwischen , Flutmulde und Kurt-Schumacher-Straße" 

Referent: 	 (FH) Rupert Aigner 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 1 0 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

beschlossen:
mit gegen Stimmen 

1. 	 Vom Vortrag Referenten wird Kenntnis genommen. 

2. 	 Der Entwurf Satzung über die Erhebung eines für die 
Lärmschutzanlage im räumlichen Geltungsbereich Bebauungsplanes Nr. 02
29/1 Rennweg, Flutmulde und Kurt-Schumacher-Straße"(s. Anlage) 
wird beschlossen. 

beitragspflichtigen eine baldige 
Tragung der Erschließungskosten (Ablösevereinbarung, 

angestrebt werden. 

Landshut, 23.08.2013 
STADT UT 

~~ 
Hans 
Oberbürgermeister 



wird 
verteilt, 

ober die Erhebung von Erschließungsbeitr.:tgen fOr Immissionsschutzanlage im r.:tumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 02-29/1 nJIIJ'''''f'11~n Rennweg, Flutmulde und Kurt
Schumacher-Straße" vom ... 

Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGB!. I S. 2414), zuletzt ge.:tndert durch Art. 1 des vom 22. Juli 
2011 (BGBI. I S. 1509), in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 1998 (GVBI. S. 796), zuletzt 
ge.:tndert durch Gesetz vom 24. Juli 2012 (GVBI. S. 366), die Landshut 
Satzung: 

§ 1 

Merkmale der endgültigen Herstellung und beitragsfähiger Aufwand 


(1) Die Immissionsschutzanlage im raumlichen Geltungsbereich des 
29/1 Rennweg, Flutmulde und Kurt-Schumacher-Straße" ist 
wenn die Stadt Landshut das Eigentum an den zu ihrer Errichtung erforderlichen GrundstOcken 

hat und Ausbauprogramm verwirklicht ist. 
Erschließungsaufwand wird anhand der tatsachlichen Kosten ermittelt. 

für anlagenbegleitende öffentliche (Fuß- und 
Radweg) rechnen nur zu einem Drittel zum beitragsf.:thigen Erschließungsaufwand. 

§2 
Erschlossene Grundstücke 

Grundstücke, auf denen eine Bebauung zulassig ist und die durch die 
eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A) erfahren. 

§3 
Eigenanteil und Aufwandsverteilung 
10 v. H. des Erschließungsaufwands. 

der Landshut nach Absatz 1 beitragsf.:thige 
auf die erschlossenen Grundstocke 2} nach deren 
wobei Grundstücke, die im der 3 dB(A)

Schallminderungszone liegen, auf denen aber kein einziges Vollgeschoss eine 
Schallpegelminderung von 3 dB(A) nicht an Verteilung teilnehmen; für 

Null anzusetzen. Die Regelung in § 5 der 
Landshut in der Fassung der Neubekanntmachung 

solche Grundstücke ist der 

vom 13. M.:trz 2000 (Abi. 37), durch vom 14. April 2003 (AbI. und 

durch Satzung vom 24. November 2008 (AbI. 202), gelten mit der Maßgabe, 


Geschosse, deren Oberkante höher liegt als die Oberkante der Immissionsschutzanlage, 

bei der Aufwandsverteilung unberücksichtigt bleiben. 
(3) Für die durch die ImmissionsSChutzanlage erschlossenen Grundstücke, die 
Schallpegelminderung von 6 dB(A) erfahren, werden die im nach Absatz 2 entsprechend 
anwendbaren § 5 der Erschließungsbeitragssatzung vorgeschriebenen Nutzungsfaktoren 
erhöht Der betragt bei einer Schailpegelminderung von 

1. mindestens 6 bis einschließlich 9 dB(A} 25 v. H. und 
2. vom mehr als 9 bis einschließlich 12 dB(A) 50v. H. 

einem Grundstock, die durch die Immissionsschutzanlage eine 
Schallpegelminderung erfahren, bemisst sich der nach der höchsten 

Schallpegelminderung. 
§4 

Der kann im Ganzen vor der Beitragspflicht (§ 1) werden (§ 1 
Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf die Ablösung besteht nicht. Der Ablösebetrag 
bestimmt sich nach der Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung ermittelten 
Erschließungsbeitrags. 

§5 
In krafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer BekanntmaChung in 

LANDSHUT 
Landshut.... 
Hans Rampf 

Oberbürgermeister 
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